
Straftaten gegen die allgemeine Sicherheit StGB 1

der herstellt, veräußert oder besitzt, wird mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren bestraft.

5. A b s c h n i t t  

Mißbrauch von Waffen und Sprengmitteln

§206
Unbefugter Waffen- und Sprengmittelbesitz

(1) Wer ohne staatliche Erlaubnis Schußwaffen, wesentliche Teile von 
Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel herstellt, im Besitz hat, sich 
oder einem anderen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Wer ohne staatliche Erlaubnis Schußwaffen, wesentliche Teile von 
Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel in bedeutendem Umfang oder 
solche mit hoher Feuer- oder Sprengkraft herstellt, lagert, sich oder 
einem anderen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jah
ren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
§207

Vernichtung und Beiseiteschaffen von Waffen 
und Sprengmitteln

(1) Wer Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel, zu deren Führung, 
Gebrauch oder Verwaltung er berechtigt ist, unbefugt vernichtet, un
brauchbar macht, einem anderen überläßt oder auf andere Weise beiseite 
schafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung bestraft.

(2) Wer Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel, zu deren Führung, 
Gebrauch oder Verwaltung er berechtigt ist, in bedeutendem Umfang 
oder solche mit hoher Feuer- oder Sprengkraft unbefugt vernichtet, un
brauchbar macht, einem anderen überläßt oder auf andere Weise bei
seite schafft, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
§208

Waffen- und Sprengmittelverlust
(1) Wer fahrlässig Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel, zu deren 

Führung, Gebrauch oder Verwaltung er berechtigt ist, abhanden kom
men läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft. In 
leichten Fällen kann von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit abgesehen werden.

(2) Hat der Täter Schußwaffen, Munition oder Sprengmittel in bedeu
tendem Umfang oder solche mit hoher Feuer- oder Sprengkraft oder in
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